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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1977

Norm

StGB §146 B2

Rechtssatz

Das Vorhandensein von Schulden (Judikatschulden und Steuerschulden) sagt noch keineswegs, daß vorhandene

Aktiven nicht für später eingegangene Verpflichtungen verwendet werden sollten.
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